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Ein niederländischer Investor plant in der thü-
ringischen Gemeinde Ettischleben eine An-
lage für 5.100 Sauen in Kastenständen und 
15.240 Ferkel zur Aufzucht auf Vollspaltenbö-
den, fast ohne Tageslicht und Beschäftigung. 

Wer die körperlichen Schäden und Verhalten-
seinschränkungen der Tiere kennt, die mit der 
oben genannten Haltung verbunden sind, und 
wer an die Umweltprobleme und den Gestank 
denkt, die damit verbunden sind, ganz abge-
sehen vom Wertverlust der Immobilien; wer 
weiterhin bedenkt, dass die von 11,5-Tonnern 
befahrenen Feldwege und der Brandschutz 
aus dem Budget der Gemeindekasse zu zah-
len sind, der wird kaum annehmen, dass der 
Bau dieser Anlage irgendjemandem außer 
dem Investor nutzt. Die wenigen Arbeitsplät-
ze, die die Anlage schafft, sind selbst für die 
Beschäftigten nicht wünschenswert, denn die 
Tierbetreuer werden ständig stark erhöhten 
Staub- und Ammoniakwerten ausgesetzt, so 
dass gesundheitliche Folgen vorprogrammiert 
sind.

Vom 22. bis zum 24. April 2008 fand deshalb 
eine Anhörung statt, zu der das Thüringische 
Landesverwaltungsamt geladen hatte. Sie ver-
lief in erfreulich sachlicher Atmosphäre.

Immer wieder tauchte aber im Laufe der An-
hörung die Frage auf, wessen Interessen ei-
gentlich die thüringische Verwaltungsbehörde 
vertrat. Die Einschätzung der Verwaltungs-
mitglieder zu Rechtslage und Bewertung des 
Antrages fiel stets zu Gunsten des Antragstel-
lers aus. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die 

Behörde sah keine Notwendigkeit, ein um-
fangreiches Raumordnungsverfahren durch-
zuführen. Es handele sich ja um die Umnut-
zung einer bestehenden Anlage. Tatsächlich 
waren zu DDR-Zeiten in den vorhandenen 
Gebäuden in Alkersleben, Gemeinde Ettisch-
leben, 1.900 Rinder gehalten worden. Dass 
Schweine keine Rinder sind, wurde für die 
Entscheidung über ein Raumordnungsverfah-
ren ebensowenig beachtet wie die Tatsache, 
dass eine solche Anlage kein Bauernhof, son-
dern ein Industriebetrieb ist, der eigentlich in 
ein Industriegebiet gehören würde. 

Tierquälerische Haltung, 	
gesetzlich sanktioniert?

Professor Dr. Detlef Fölsch, Vertreter von PRO-
VIEH, konnte im Rahmen der Anhörung deut-
lich machen, dass die geplanten Haltungssys-
teme, obwohl von Vertretern der Antragsteller 
als modernste Haltungsformen dargestellt, 
keine substanziellen Unterschiede aufweisen 
gegenüber vergleichbaren Haltungen, die 
schon in den 80er und 90er Jahren wissen-
schaftlich untersucht wurden. Er wies auf die 
erheblichen Schäden und Leiden hin, die sich 
in solchen Haltungsformen für die Tiere erge-
ben: So tritt beispielsweise  „Schwanzbeißen“ 
Untersuchungen zufolge in jeder Haltung auf 
Vollspaltenböden auf, jedoch sehr selten in 
Haltungen mit Einstreu. Einstreu sucht man in 
der geplanten Haltung indes vergebens; statt 
dessen soll Beschäftigungsmaterial in Form 
von aufgehängten Kegeln mit drei veränder-
baren Gummistäben angeboten werden. Das 
bei Schweinen sehr ausgeprägte Erkundungs- 

Mega-Schweinezuchtanlagen – 			 
jetzt auch im thüringischen Ettischleben?

und Wühlbedürfnis wird damit nicht einmal 
ansatzweise erfüllt. 

Gleichzeitig wies Prof. Dr. Fölsch auf praktika-
ble Alternativen hin, wie zum Beispiel die seit 
Jahren auch in großen Schweinehaltungen er-
folgreich eingesetzte Schmid-Bucht oder auch 
FAT2-Bucht. So können Sauen ohne Fixierung 
mit Bewegungsfreiheit auf Stroh gehalten wer-
den.

Selbst der eher industriefreundliche „Natio-
nale Bewertungsrahmen für Tierhaltung“ vom 
„Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft“ (KTBL) ist der Ansicht, dass 
in so einem Haltungssystem das Normalver-
halten der Tiere nur stark eingeschränkt aus-
führbar ist und verfahrensspezifisch erhöhte 
Risiken für die Tiergesundheit bestehen. Das 
geplante Haltungssystem birgt also ein erheb-
liches Risiko für die Tiergesundheit. 

Das geplante Haltungssystem, insbesondere 
die Einzelabferkelbuchten, verstoßen daher 
gegen zwingendes Tierschutzrecht aus § 2 
TierSchG und § 3 Nr. 1 Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung. Bleibt zu hoffen, dass 
die thüringische Verwaltungsbehörde sich 
wenigstens an die (wenn auch völlig unzurei-

chenden) Mindestanforderungen aus der Tier-
schutznutztierhaltungsverordnung hält und die 
geplante Anlage nicht genehmigt.

Iris Weiland

„Betreten Verboten“ – ist die Anlage erst einmal da, wird die Öffentlichkeit die 22.000 Schweine nicht 
sehen können. Wer ist dann der Anwalt der Tiere? 

Geld macht´s möglich? 
Teil II
Im letzten PROMA berichteten wir 
von der Bestechungsaffaire um den 
ehemaligen Landwirtschaftsminister 
von Sachsen-Anhalt, Helmut Reh-
hahn. Dieser hatte der zuständigen 
Bürgermeisterin 20.000 Euro ange-
boten für die Genehmigung zum Bau 
einer großen Schweinemastanlage 
bei Mahlwinkel, die der Gemeinde-
rat bereits abgelehnt hatte. 

Das Amtsgericht Haldensleben (Au-
ßenstelle Wolmirstedt) hat Rehhahn 
nun zu einer achtmonatigen Bewäh-
rungsstrafe und zu einer Geldstrafe 
von 5.000 Euro verurteilt. Rehhahn 
kündigte an, er wolle Berufung ge-
gen das Urteil einlegen.IN
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Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz 
– die Quadratur des Kreises?
Tierseuchen gibt es schon so lange, wie der 
Mensch Nutztiere hält. Sie wurden im Mittel-
alter als eine Strafe Gottes oder Hexenwerk 
angesehen, mit denen Mensch und Tier leben 
(oder sterben) mussten, ohne einen direkten 
Einfluss nehmen zu können.

Nachdem im 19. Jahrhundert die infektiösen 
Ursachen der Tierseuchen entdeckt worden 
waren, erkannte man, dass man die hohen 
wirtschaftlichen Verluste der einzelnen Vieh-
halter nur durch ein gemeinschaftliches Vorge-
hen würde eindämmen können. Tierseuchen 
wurden von nun an staatlich unter Einsatz von 
veterinärpolizeilichen Maßnahmen bekämpft.

Die Intention der Behörden war dabei in ers-
ter Linie eine politische: Die viehhaltenden 
landwirtschaftlichen Betriebe mussten gesund 
und produktiv erhalten werden, um der stetig 
wachsenden Bevölkerung genügend Lebens-
mittel zur Verfügung stellen zu können. Dazu 
kam, dass einzelne Tierseuchen, wie zum Bei-
spiel die Tuberkulose des Rindes oder die Toll-
wut, auf den Menschen übertragbar sind und 
insofern eine Bedrohung für die Gesundheit 
der Bevölkerung darstellen.

Am Beispiel der Geschichte der Maul- und 
Klauenseuche, der bis ins letzte Jahrhundert  
Millionen von Klauentieren europaweit zum 
Opfer fielen, kann man erkennen, welchen 
Nutzen eine Tierseuchenbekämpfung unter 
Zuhilfenahme aller Möglichkeiten des wissen-
schaftlichen Fortschritts hat. Durch flächende-
ckende Impfprogramme wurde diese Seuche 
in Europa eingedämmt und ausgerottet. 

1991 erließ die Europäische Union jedoch 
aus handelspolitischen Gründen ein Impfver-
bot gegen die Maul- und Klauenseuche. Von 
da an wurde die Seuche durch den Handel 
mit Vieh oder tierischen Erzeugnissen immer 
wieder von außen eingeschleppt – mit ver-
heerenden Konsequenzen. Die Bilder der 
Scheiterhaufen in Großbritannien aus dem 
Jahre 2001 dürften allen unvergesslich sein. 
Durch das Impfverbot traf das Virus auf eine 
ungeschützte Population und verbreitete sich 
rasant. Tiere erkrankten zum Teil schwer; und 
was die Seuche nicht vermochte, wurde mit 
Hilfe der „Tierseuchenbekämpfung“ durch 
Keulungen erreicht: ein Massensterben ohne-
gleichen.

Zum Ende des Jahre 2001 war die Seuche 
dann „unter Kontrolle“; aber um welchen 
Preis? Mit dem Virus waren die Herden gan-
zer Regionen vernichtet worden, unsägliches 
Leid war den Tieren und den Landwirten zuge-
mutet worden, nur um den Status „Seuchenfrei 
ohne Impfung“ wiederzuerlangen.

Ein ähnliches Bild bot sich beim Ausbruch 
der klassischen Schweinepest in Nordrhein-
Westfalen im Jahre 2006: Hier wurden rund 
110.000 Schweine auf 256 Betrieben getö-
tet, nachdem die Schweinepest in nur acht 
Betrieben festgestellt worden war.

Dass diese Art der Tierseuchenbekämpfung 
mit massiven Tierschutzproblemen sowie einer 
nicht zu verantwortenden psychischen Belas-
tung der Landwirte einhergeht, ist bewiesen.

Der Grund, warum nicht geimpft wird, liegt 
nicht darin, dass es keinen sicheren Impfstoff 
gibt, sondern einzig und allein in den Beden-
ken des Handels und der Exporteure. Man 
hat jahrelang erfolgreich Impfungen der Nutz-
tiere verhindert, um den eigenen Markt vor 
Importen zu schützen und durch den Status 
„Seuchenfrei ohne Impfung“ Handelsvorteile 
zu haben. 

Das hat übrigens mit Verbraucherschutz nichts 
zu tun: Um rückstandsfreieres Fleisch aus ei-
ner Aufzucht mit möglichst wenigen Medika-
menten geht es hier nicht. Es wird zum Glück 
gegen viele andere Krankheiten in den Be-
ständen geimpft, was den großen Vorteil hat, 
dass die Tiere nicht erkranken und somit auch 
nicht mit Antibiotika behandelt werden müs-
sen. Daher sind Impfungen auch ein Weg, um 
die Belastung tierischer Produkte mit Rückstän-
den zu verhindern.

Vergessen wird immer, dass die Landwirte kei-
nerlei Möglichkeiten haben, ihre Tiere vor den 
Folgen eines immer ausgedehnteren globali-

sierten Handels und der Reiselust ihrer Mitbür-
ger zu schützen. Viren und Seuchenerreger 
wandern durch infizierte Tiere oder durch 
mit dem Erreger behaftete Lebensmittel in ein 
Land ein. Leider ist die Macht des großen Gel-
des ist immer noch stärker als der berechtigte 
Wunsch, die Tiere vor den Konsequenzen des 
Handelns anderer zu schützen.

In einem Bereich findet zurzeit aber ein Um-
denken statt: Eine kleine Mücke, Trägerin des 
Blauzungenvirus, hat das geschafft, was der 
gesunde Menschenverstand nicht vermochte: 
Sie hat den Widerstand der Impfgegner in der 
Politik und den Ministerien besiegt. Zum ers-
ten Mal seit Jahrzehnten soll eine Seuche der 
Nutztiere in Mitteleuropa mittels eines Impf-
stoffes eingedämmt und bekämpft werden. 
Dies soll aus „wirtschaftlichen Gründen“ erfol-
gen - also genau aus den Gründen, aus denen 
gegen andere Seuchen nicht geimpft wird.

Es gibt zwar noch nicht genug Impfstoff in 
Deutschland gegen die Blauzungenerkran-
kung, und die endlosen Einlassungen der Rin-

Angetreten zur Impfung gegen die Mücke
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derzuchtverbände haben dazu geführt, dass 
der Impfstoff erst so spät bestellt wurde, dass 
er in den am schwersten betroffenen Regio-
nen zu spät kommt, um die ersten Erkrankun-
gen zu verhindern. Aber immerhin: Es wird 
geimpft.

Im Interesse des Tierschutzes und der Landwir-
te muss auf diesen kleinen Schritt ein größerer 
folgen: Die Impfung gegen Tierseuchen muss 
das Mittel der Wahl werden, um übertragba-
re Krankheiten zu bekämpfen und/oder deren 
Ausbreitung zu verhindern. Damit wird nicht 
nur ein wesentlicher Beitrag zum Tierschutz 
geleistet, indem den Tieren unnötiges Leiden 
und Krankheit erspart werden, sondern auch 
die Versorgung der Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln gewährleistet.

Wenn aber der bäuerlichen Landwirtschaft 
mit freilaufenden Hühnern und Schweinen, 
weidenden Rindern und Schafen der Boden 
unter den Füßen entzogen wird und Tiere 
demnächst aus Angst vor Seuchen ungeimpft 

nur noch in klimatisierten Ställen unter Labor-
bedingungen gehalten werden können, dann 
haben wir uns, den Tieren und der Landwirt-
schaft einen Bärendienst erwiesen.

Die Devise muss sein: gesunde, nach Bedarf 
durch entsprechende Impfstoffe gegen Seu-
chen geschützte Tiere und das Recht der Tier-
halter auf eine wissenschaftlich begründete 
und nachvollziehbare Tierseuchenprophylaxe 
ohne Einflussnahme durch Lobbyisten, denen 
jede Tierseuche recht ist, um ihre eigenen Ta-
schen auf Kosten der Gesundheit der Tiere zu 
füllen. 

Also:	 Keulen: Nein, danke;

	 Impfen: Ja, bitte!

Sabine Zentis, Arbeitskreis Tierseuchen

Die „H5N1-Falken“ haben in Gera gesiegt. 
Gesiegt?
Gedanken zu einer Verblendung 

In einer Nacht- und Nebelaktion und ohne 
jede Vorwarnung wurden vom Freitag Abend 
des 6. Juli 2007 bis zum Sonnabend Nachmit-
tag des 7. Juli und, in einer kurzen weiteren 
Aktion am 9. Juli, 1.211 Hausvögel aus 97 
Haushaltungen auf grausame Weise getötet, 
nur weil bei einer am 2. Juli 2007 verendeten 
Hausgans in Wickersdorf geringe Mengen 
des Geflügelpest-Erregers H5N1 Asia gefun-
den wurden. Alle Haushaltungen liegen in 
einem entlegenen thüringischen Gebiet mit ei-
nem Radius von rund drei Kilometern um Wi-
ckersdorf im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt. 

Die verendete Hausgans wurde zusammen 
mit vier weiteren Hausgänsen und fünf Haus-
enten von der Lebensgemeinschaft Wickers-
dorf e.V. zu Therapiezwecken gehalten. 
Der Körper der toten Gans wurde noch am 
gleichen Tage dem Thüringer Landesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz 
zugeschickt und kam dort am 3. Juli an. Die 
erbetenen Tests auf Aviäre Influenza (Vogel-
grippe in der leichten und Geflügelpest in der 
schweren Form) blieben uneindeutig. Für die 
Behörden ergab sich immerhin ein Seuchen-
verdacht, weshalb am 5. Juli die übrigen neun 
Tiere der Lebensgemeinschaft ebenfalls getötet 
wurden. Außerdem wurden Proben der Gans 
dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) zugeschickt, 
wo am 6. Juli eine „geringe Virusgenomlast“ 
des Virus „H5N1 / Asia (hochpathogen)“ 
festgestellt wurde. Wegen dieses Befundes 
also mussten die 1.211 Hausvögel in und um 
Wickersdorf sterben. 

Der verantwortliche Amtstierarzt Herr Zschim-
mer ordnete noch am Abend des 6. Juli die so-
fortige Tötung sämtlichen Geflügels im gesam-
ten Sperrbezirk an, obwohl dies von Gesetzes 
wegen nicht zwingend vorgeschrieben ist. 
Herr Zschimmer sah jedoch keinen Ermessens
spielraum, sondern meinte, die Anbahnung 
einer nationalen Katastrophe verhindern zu 
müssen. Daher wurde bei der Keulungsaktion 
auch keine Rücksicht auf besonders geschütz-
te Rassen nach der sogenannten „roten Liste“ 
genommen. Außerdem wurde die Tötungsakti-
on mit besonderer Grausamkeit durchgeführt: 
Das muskellähmende Gift T 61 wurde – zu-
lassungs- und tierschutzwidrig – den nicht be-

Noch putzmuntere Gänseschar

Tierschutzbeirat Schleswig-Holstein
Schon seit 2001 ist die Leiterin des Arbeitskreises Tierseuchen von PROVIEH, Mecht-
hild Oertel, Mitglied im Tierschutzbeirat der Landesregierung von Schleswig-Holstein. 
Im Frühjahr 2008 wurde sie zum dritten Mal in diesem Amt bestätigt. Die Rinderzüch-
terin war 2001 in den Beirat berufen worden, nachdem sie den Tierschutzpreis des 
Landes Schleswig-Holstein für ihren besonderen Einsatz im Zusammenhang mit BSE 
und der Maul- und Klauenseuche erhalten hatte. 
Den ehrenamtlichen Tierschutzbeirat gibt es seit 1989. Ihm gehören unter anderem 
Vertreter aus den Bereichen Tierschutz, Landwirtschaft, Kirche und Veterinärmedi-
zin an. Der Beirat berät den Minister für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft in 
Grundsatzangelegenheiten des Tierschutzes und schlägt Initiativen zur Verbesserung 
des Tierschutzes in Schleswig-Holstein oder auf Bundesebene vor. Indem Mechthild 
Oertel im Amt bestätigt wurde, ist sichergestellt, dass sich PROVIEH auch in der nächs-
ten Beratungsperiode in diesem Gremium für eine artgerechte Nutztierhaltung ein-
setzen kann.IN
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täubten Vögeln in die Lungensäcke gespritzt, 
was diese wegen Lähmung der Atemmuskula-
tur bei vollem Bewusstsein und unter Qualen 
ersticken ließ.

Dreizehn der betroffenen Geflügelhalter zo-
gen vor das Verwaltungsgericht Gera, um 
dort prüfen zu lassen, ob die aus ihrer Sicht 
voreilige Tötungsanordnung zulässig und 
insbesondere die Grausamkeit der Tötungen 
rechtswidrig gewesen seien. Vertreten wurden 
die Kläger von Rechtsanwalt Büge, der bereits 
von 1997 bis 2000 erfolgreich bis zum Bun-
desverwaltungsgericht gegen die Tötung von 
Rindern nach der sog. BSE-Schutzverordnung 
gekämpft hatte. 

Schon nach der mündlichen Verhandlung am 
17. März 2008 verkündete das Verwaltungs-
gericht Gera, es weise die Klage der Geflü-
gelhalter ab. Herr Güthe von PROVIEH berich-

tete hierüber im PROVIEH-Magazin 1/2008. 
Seit dem 18. Juni 2008 liegen Urteil und Be-
gründung in schriftlicher und damit in verbind-
licher Form vor. Das Urteil wird rechtskräftig, 
wenn innerhalb eines Monat nach Zustellung 
des Urteils keine Zulassung auf Berufung be-
antragt wurde. Verstreicht diese Frist, haben 
die „H5N1-Falken“ der deutschen H5N1-Po-
litik einen wichtigen Sieg errungen, weil sie 
dann selbst bei Spuren von H5N1 Asia bei 
nur einem Vogel eines Geflügelbestands be-
fehlen können, dass alles Geflügel im Umkreis 
von rund drei Kilometern um diesen Bestand 
getötet werde und dass dies sogar auf grau-
same Weise geschehen dürfe. Alles bliebe 
straffrei und wäre nicht zu beanstanden, weil 
man sich auf das rechtskräftige Urteil des Ver-
waltungsgerichts Gera stützen könnte.

Darf den „Falken“ dieser Sieg geschenkt wer-
den? Lieber nicht. Doch es gibt ein Problem: 

Für die „Falken“ spielt die Höhe von Pro-
zesskosten keine Rolle, während die Gegner 
der „Falken“ unter der Kostenlast schon jetzt 
ächzen und eine Fortsetzung des Verfahrens 
finanziell nicht mehr verkraften können. Wenn 
Sie, liebe Leserin und lieber Leser, eine Fort-
setzung gutheißen und auch finanziell unter-
stützen möchten, würde sich der Vorstand von 
PROVIEH über eine entsprechende Spende 
freuen (siehe Info-Box auf S. 37) und sich er-
mutigt sehen, die Fortsetzung des Verfahrens 
auch fachlich zu unterstützen und nach weite-
ren Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau zu 
halten.

Der Prozess von Gera als 	
Verblendung

Im Grunde zeichnet der Prozess von Gera 
die Entwicklung einer Verblendung nach, die 
für eine Demokratie sehr gefährlich werden 
kann. Das Strickmuster dieser Verblendung ist 
von gleichwertigen anderen Fällen bekannt: 
Erst wird das Phantom einer drohenden na-
tionalen oder noch größeren Katastrophe 
heraufbeschworen, und dann werden Maß-
nahmen zur Abwendung der vermeintlichen 
Gefahr ersonnen und ergriffen. Eine Ära der 
Bedeutungsschwere von Entscheidungen brei-
tet sich aus, die die Entscheider taub macht für 
rationale Argumente und sogar bereit macht, 
selbst geltendes Recht zu verletzen, wenn so 
dem vermeintlichen Wohl der Nation gedient 
werden könne. In der Gefahr habe das Wohl 
der Nation doch Vorrang vor dem Wohl ein-
zelner Bürger! Oder nicht? Und wenn Bürger 
ihren klaren Sinn behalten und wegen began-
gener Rechtsverletzungen der Entscheider vor 
Gericht ziehen, dann werden sie belehrt, dass 
die Entscheider nur das Wohl der Nation im 
Auge gehabt hätten und dass die von ihnen 

befohlenen Maßnahmen angesichts der dro-
henden Katastrophe deshalb als verhältnismä-
ßig beurteilt werden müssten.

In solchen Verblendungsprozessen gibt es drei 
Gruppen von Menschen: In der ersten Gruppe 
sind die Erzeuger des Phantoms einer Katas-
trophe gewaltigen Ausmaßes. Diese Gruppe 
ist klein, hat aber viel Macht in den Händen 
und ist sehr anfällig für die Versuchung, der-
artige Phantome zum eigenen Nutzen herauf-
zubeschwören. In der zweiten, mittelgroßen 
Gruppe sind die vielen nachgeordneten Ent-
scheider, die ihre Befehle von oben bekommen 
und nach unten durchsetzen müssen, wenn sie 
ihre berufliche Stellung nicht verlieren wollen. 
In der dritten, weitaus größten Gruppe sind 
die vielen Leidtragenden, die unter den an-
geordneten Maßnahmen zu leiden haben 
und zu wenig Macht haben, sich dagegen zu 
wehren. Sie verlieren ihr Vertrauen in die Poli-
tik. Greift eine derartige Politikverdrossenheit 
um sich, dann entsteht die reale Gefahr, dass 
eine Demokratie von einer Diktatur verdrängt 
wird, die unkontrolliert zum eigenen Vorteil 
arbeiten kann. Deshalb also sind die skizzier-
ten Entwicklungen so gefährlich.

Auch die deutsche Geflügelpest-Verordnung 
vom 18. Oktober 2007 und ihre Vorläufervor-
schriften haben Politikverdrossenheit nach dem 
skizzierten Muster geschürt. Erst erzeugten die 
Mächtigen das Phantom einer menschlichen 
Grippe-Pandemie mit bis zu 150 Millionen 
Toten, verursacht durch hochpathogene Vari-
anten des Vogelgrippe-Virus H5N1. Zu den 
Profiteuren der Angst gehören Geflügelindust-
rielle, Politiker und hochrangige Forschungsin-
stitutionen. Zu den nachgeordneten Entschei-
dern gehören Landespolitiker, Amtstierärzte 
und Mitglieder von Krisenstäben, die sich ge-

Der Prozess von Gera – Rechtsanwalt Büge mit betroffenen Geflügelhaltern
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zwungen sehen, von oben verordnete harte 
Maßnahmen nach unten durchzusetzen und 
zum Beispiel die 1.211 Hausvögel in und um 
Wickersdorf töten zu lassen. Zu den Leidtra-
genden schließlich gehören vor allem Leute 
wie die in und um Wickersdorf, die ihr Geflü-
gel in kleinen Betrieben halten, ihm viel Aus-
lauf ins Freie gönnen, in ständiger Angst vor 
plötzlich angeordneten Tötungen ihrer Vögel 
leben müssen und nicht über die Macht und 
die Mittel verfügen, sich im Ernstfall dagegen 
zu wehren.

Bemerkenswert bei H5N1 ist, mit welch bil-
ligen Mitteln das Phantom einer globalen 
Grippe-Katastrophe erzeugt werden konnte. 
Es reichte erstens, absurde Vermutungen zu 
erfinden und für sie das volksverdummende 
Scheinargument anzuführen, die Gültigkeit 
der Vermutungen könne nicht ausgeschlossen 
werden; und zweitens wurden wissenschaftli-
che Erkenntnisse ausgeblendet, die auf Grund 
harter Argumente gegen die Vermutungen 
sprechen. 

Zu den Meistern dieser Scheinwissenschaft ge-
hört der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts 
(FLI), Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas C. Mettenleiter. 
Im Juni und Juli 2007 zum Beispiel brach Ge-
flügelpest bei Wild- und Hausgeflügel an meh-
reren mitteleuropäischen Orten aus, die sich 
von Ost nach West über 900 km erstrecken. 
Die Ausbrüche wurden von einer einheitlichen 
neuen H5N1-Variante erzeugt. Mehrfach zu-
vor wurde schon erkannt, dass weiträumige 
Ausbrüche von Geflügelpest, die von einer 
einheitliche H5N1-Variante verursacht wer-
den, sehr wahrscheinlich von der Geflügelin-
dustrie verantwortet werden müssen und nicht 
von Wildvögeln. Diese Erkenntnis ignorierte 
Herr Mettenleiter in der von ihm verantworte-

ten „Bewertung des Risikos zur Einschleppung 
von hochpathogenem aviären Influenzavirus 
H5N1 in Hausgeflügelbestände in Deutsch-
land“ vom 15. Oktober 2007. Stattdessen 
vermittelte er den Eindruck, die Ursache für 
die genannten Ausbrüche sei unbekannt, so 
dass „eine zumindest indirekte kausale Betei-
ligung von Wildvögeln bei den jüngsten Aus-
brüchen von HPAIV-Infektionen beim Hausge-
flügel nicht ausgeschlossen werden“ könne. 
Also „wird das Risiko des Eintrags von HPAIV 
H5N1 über Wildvögel in Hausgeflügelbestän-
de als hoch eingeschätzt.“ 

Genau diese Einschätzung gab das FLI bereits 
am 5. Juli 2007 in einer Telefonkonferenz 
mit dem Nationalen Krisenstab für Tierseu-
chenbekämpfung. Das Thüringer Ministerium 
für Soziales, Familie und Gesundheit erhielt 
diese Einschätzung noch am gleichen Tage. 
Amtstierarzt Herr Zschimmer besprach am  
6. Juli mit Herrn Dr. Elschner des Ministeriums, 
was in und um Wickersdorf geschehen solle. 
Beide Herren einigten sich auf die sofortige 
Tötung aller Hausvögel im Umkreis von etwa 
drei Kilometern um Wickersdorf und darauf, 
diese Aktion mit § 11 der Nutzgeflügel-Geflü-
gelpestschutzverordnung vom 24. November 
2006 zu rechtfertigen. So also hat auch Herr 
Mettenleiter mit seinen scheinwissenschaftli-
chen Erklärungen zur Anordnung der Tötungs-
aktion beigetragen. Doch das war nicht Ge-
genstand des Verfahrens in Gera.

Recht vor Gerechtigkeit?

Als Laie könnte man meinen, die Rechtspre-
chung diene der Gerechtigkeit. Nein, das tut 
sie nicht. Sie dient der Überprüfung, ob Pa-
ragraphen von Gesetzen und Verordnungen 
verletzt wurden oder nicht. Eine solche Über-
prüfung kann, muss aber nicht der Gerechtig-

keit dienen, sondern kann im Gegenteil sogar 
Ungerechtigkeiten für rechtens erklären.

Im Fall Gera muss jetzt also geprüft werden, 
ob die begangenen Ungerechtigkeiten als 
Verletzungen geltenden Rechts begründet 
werden können. Die Chancen stehen nicht 
schlecht aus mindestens den folgenden fünf 
Gründen: 

Das Verwaltungsgericht Gera hat ausdrück-
lich festgestellt: „Eine beachtliche Wiederho-
lungsgefahr besteht.“ Dieser Gefahr ist vorzu-
beugen. 

Zweitens hat das Gericht nicht geprüft, ob die 
Tötung der 1.211 Hausvögel wirklich erfor-
derlich war, denn alle zeigten bis zum 6. Juli 
2007 keinerlei Zeichen einer möglichen Vo-
gelgrippe oder Geflügelpest  -  ebenso wenig 
wie die übrigen neun Tiere aus dem Bestand 
der Lebensgemeinschaft, die am 5. Juli auf 
amtstierärztliche Anordnung hin getötet wur-
den und die sich bei nachträglicher Untersu-
chung alle als völlig gesund erwiesen. Hätte 
man zumindest dieses Untersuchungsergebnis 
abgewartet, so wäre über 1.200 weiteren 
Tieren ein unnötiger Tod erspart geblieben. 
Gefahr im Verzuge war nicht im mindesten er-
kennbar. Sie hätte aber bestehen müssen, um 
die Tötung anzuordnen. 

Die EU-Richtlinie 2005/94/EG hätte be-
rücksichtigt werden müssen. Sie war bis zur 
gesetzten Frist am 30. Juni 2007 nicht in 
deutsches Recht umgesetzt worden und galt 
deshalb ab dem 1. Juli 2008 unmittelbar für 
Deutschland. Nach dieser Richtlinie hätte es 
ausgereicht, die Zwangstötung auf einen Ra-
dius von 500 Metern um den Ausbruchsort zu 
begrenzen, statt sie auf das gesamte Sperrge-
biet von mehr als drei Kilometern auszudeh-

nen. Amtstierarzt Herr Zschimmer kannte die 
EU-Richtlinie und hat sie als Entscheidungskri-
terium ausdrücklich abgelehnt. 

Die besondere Schutzwürdigkeit einiger selte-
ner Geflügelrassen (anerkannt durch die „rote 
Liste“) wurde völlig missachtet.

Völlig inakzeptabel bleibt auch die Missach-
tung des Tierschutzes durch die unnötig grau-
same Art und Weise der Tötung. Unverständ-
lich ist, dass das Gericht eine Überprüfung 
hierzu als unzulässig ablehnte, „weil es an 
einer möglichen eigenen Rechtsbetroffenheit 
der Kläger fehlt“. „Der Tierschutz ist zwar ... 
im Grundgesetz verankert, aber selbst nicht 
als Grundrecht ausgestaltet. ... Als Staatsziel-
bestimmung kann der Vorschrift keine Drittwir-
kung zukommen“. Eine solche rein formale 
Betrachtung ließe jedoch den Tierschutz prak-
tisch leerlaufen. Dies entspricht (so bestätigt 
nicht nur Rechtsanwalt Büge, sondern auch 
Richter Dr. Maisack, ein anerkannter Kom-
mentator des Tierschutzgesetzes) nicht dem 
geltenden Recht.

Es bestehen also vernünftige Chancen, der 
Gerechtigkeit doch noch zum Recht zu verhel-
fen. 

Prof. Dr. Sievert Lorenzen

Wenn Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, eine Revision gegen das Urteil 
des Verwaltungsgerichts Gera finan-
ziell unterstützen möchten, können 
Sie dies durch eine Spende tun, die 
Sie mit dem Stichwort „Gera“ auf 
das PROVIEH-Konto bei der Post-
bank (Kto. 385 801 200, BLZ 200 
100 20) überweisen.IN
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Schweizer Organisation Pro Specie Rara er-
halten werden. Ein staatliches Interesse an 
dem Erhalt alter Rassen bestand damals kaum 
oder gar nicht. 1988 setzte sich der Vorsit-
zende der deutschen „Gesellschaft zur Er-
haltung alter und gefährdeter Haustierrassen 
e.V. (GEH), Dr. Rainer Seibold, fast in letzter 
Minute für diese seltene Rasse ein, indem er 
zwei Böcke sowie sechs Mutterschafe aus 
der Tschechischen Republik nach Deutsch-
land brachte. Heute zahlt die Tschechische 
Republik Fördergelder für die Zucht. Doch 
auch wenn die Zahl der Zuchttiere dort auf 
200 Tiere angewachsen ist, kann man noch 
keineswegs von einem sicheren Rasseerhalt 
sprechen. In Deutschland gibt es mittlerweile 
rund 25 Züchter des Walachenschafes mit 
insgesamt ca. 150 bis 200 Muttertieren und 
50 Zuchtböcken (eine Zuchtgruppe davon in 
Witzenhausen). 2004 konnte noch mal für 
eine Blutauffrischung aus Tschechien gesorgt 
werden. Angesichts der immer häufiger auf-
tretenden Tierseuchen, nicht zuletzt der Blau-
zungenkrankheit, sind diese Zahlen weiterhin 

alarmierend gering, ist doch der Erhalt der 
Walachen nicht zuletzt als Genreserve bedeu-
tungsvoll.

Die kleinrahmigen, leichten Tiere (Böcke ca. 
65 kg, Mütter ca. 45 kg) sind außerordentlich 
vital und temperamentvoll. Ihr Fressverhalten 
erinnert eher an das einer Ziege; sie ver-
schmähen weder grobstängeliges, überständi-
ges Gras noch Disteln. Damit sind sie bestens 
geeignet für die Landschaftspflege, speziell 
auch für die Erhaltung spezieller Floratypen, 
insbesondere Trockenrasen. Auch die Tritt-
schäden des Futteraufwuchses sind bei den 
leichtfüßigen Tieren außerordentlich gering. 
Dabei ist ihre geringe Tendenz zur Parasiten-
verseuchung besonders hervorzuheben.

Ihr imposantes und ansprechendes Äußeres 
mit den breit nach der Seite ausladenden, spi-
ralförmigen Hörnern vor allem der Böcke so-
wie ihre pflegleichte Haltung machen sie auch 
für Hobbyschafhalter bestens geeignet. 

Iris Weiland

Das Walachenschaf

gefährdete nutztierrassen

Seit Urzeiten züchtete der Volksstamm der Wa-
lachen Schafe. Als ein Teil des Stammes aus 
Südrumänien auswanderte (13. bis 16. Jahr-
hundert) und in Polen, der Slowakei und Mäh-
ren sesshaft wurde, brachte er seine Schafe 
mit. Kein Wunder, denn die jahrhundertelan-
ge Zuchtarbeit ließ die Walachenschafe zu 
echten Spezialisten werden, zu Hochleistungs-
tieren für extrem magere und raue Standorte. 
Bestens geeignet für die niederschlagsreiche 
Mittelgebirgsregion, die Beskiden in der Slo-
wakei.

Zur Gruppe der Zackelschafe gehörig, sind 
die Walachenschafe anspruchslos in Bezug 
auf Futter, Unterbringung, Witterung und Be-
treuung; kleinwüchsig, äußerst wachsam mit 
ausgeprägtem Fluchtverhalten. Sie passten 
schon selber auf, sollte der Wolf sich in ihrer 
Nähe herumtreiben. Die Bauern hielten sie 
in großen Herden, wegen des Fleisches und 
der Wolle (zur Teppichherstellung), beson-
ders aber wegen ihrer guten Milch. Daraus 
machten sie Schafskäse. Aufgrund der dem 
Klima angepassten stark saisonalen Lammung 
zwischen Januar und März konnten so auch 
die milcharmen Monate überbrückt werden. 
Ihre Milchleistung von ca. 100 Litern Milch 
pro Jahr klingt zwar zunächst gering, da sie 
nur etwa 20 bis 25 Prozent der Milchleistung 
heutiger Milchschafe beträgt. Betrachtet man 
jedoch die Leistung als Verhältnis von inves-
tierter Futtermenge bei extensiver Haltung zur 
erwirtschafteten Milchmenge, so hält die Leis-
tung der Walachen durchaus einem Vergleich 
mit den Hochleistungsmilchrassen stand.

Die Zeiten haben sich geändert; für die Men-
schen in den Beskiden wie natürlich auch 

für die Tiere. Viele Bauern haben aufgehört, 
Milchschafe zu halten, und diejenigen, die 
es tun, erwarten hohe Milcherträge. Aus die-
sem Grund drohte beinahe allen heimischen 
Rassen die Einkreuzung von ostfriesischem 
Milchschaf. Damit gingen jedoch die rasse-
typischen Eigenschaften der Walachen, insbe-
sondere Konstitution und Genügsamkeit, völ-
lig verloren. Die höhere Milchleistung wurde 
erkauft mit der Notwendigkeit komfortablerer 
Unterbringungen und wertvolleren Futters. So 
verschwanden nach und nach, zunächst kaum 
merklich, diese Spezialisten in Genügsamkeit 
und Leistung von der Bildfläche, bis sie sich 
auf nur noch 100 Tiere reduziert hatten. 

Seltener als der Sibirische Tiger, konnten die 
damaligen Restbestände vor allem durch den 
Einsatz weniger Privatleute, aber auch der 

Neugierig auf das Leben

Beeindruckender Kopfschmuck!



42 43Alternativ(en) kochen

Wildlachsfilet 
mit frischen Kräutern grati-
niert auf Niçoise-Gemüse 
(für 4 Personen)

Lachs:

•	1 kg Wildlachsfilet (beim Fischhändler 
vorbestellen oder z.B. in Norwegen sel-
ber fangen)

• 2 Zehen Knoblauch

• einen großen Zweig Thymian

• einen großen Zweig Rosmarin

• Olivenöl, Butter

• frischen Zitronensaft

• Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

• Dijonsenf

Kräuterkruste:

• 150 g Toastbrot

• 1Bd. Thymian, 1Bd. Kerbel

• 1Bd. Rosmarin, 1Bd. Estragon

• 1Bd. Blattpetersilie

Niçoise-Gemüse:

• 4 reife Flaschentomaten

• 4 Artischocken

• 200 g weiße gekochte Corona-Bohnen 
(notfalls Dose)

• 400 g Kenia-Bohnen

• 2 rote und 2 gelbe Paprikaschoten

• 15 kleine Kartoffeln (Drillinge)

• Thymian, Rosmarin

• Basilikum, Knoblauch

• Olivenöl, Olivenpüree

• Meersalz, Pfeffer aus der Mühle 

Niçoise-Gemüse:

Tomaten ganz kurz blanchieren, die Haut 
abziehen, vierteln und die Kerne heraus-
schneiden. Die Viertel noch einmal teilen.

Artischocken putzen. Die Böden in Spal-
ten schneiden und in Olivenöl mit Thymian  
und Rosmarin anbraten.

Die Keniabohnen putzen und blanchieren.
Die Paprikaschoten in Rauten schneiden 
und in Olivenöl anbraten.

Die Kartoffeln gut waschen, nicht schälen, 
vierteln, mit Meersalz, Rosmarin, Thymi-
an, Knoblauch und Olivenöl im Ofen bei  
175 °C ca. 25 Minuten garen.

Alle gegarten und wieder ausgekühlten 
Gemüse mischen und später lauwarm  
servieren.

Kräuterkruste 
für das Wildlachsfilet:

Von dem Toastbrot die Rinde rundherum 
abschneiden und grob klein schneiden. 

Die Kräuter von den Stielen abzupfen, mit 
dem Messer klein schneiden und dann mit 
dem weißen Toastbrot (mie de pain) in der 
Küchenmaschine so lange laufen lassen, 
bis sich die Weißbrotkrume mit den Kräu-
tern zu einer schönen, lockeren, grünen 
Mischung verbunden haben.

Den Lachs säuern, in Olivenöl und Butter 
kurz anbraten, salzen und pfeffern.

Geben Sie dann die Kräuter und den Knob-
lauch mit in die Pfanne, damit der Fisch die 
Aromen der Kräuter aufnehmen kann.

Aus der Pfanne nehmen, sonst zieht der 
Fisch durch und wird trocken.

Bestreichen Sie den Lachs von einer Seite 
dünn mit dem Dijonsenf. Hierauf kommen 
dann die Kräuterkrumen. Kurz andrücken 
und schon ist der Lachs bereit, um später 
im Ofen bei 200 °C ca. 15 Minuten fertig 
gegart zu werden.

Anrichten.

Axel Loke mit frischem Fang

Alle bis jetzt beschriebenen Arbeiten las-
sen sich gut ein paar Stunden vor dem 
Servieren erledigen.

Sie brauchen nur noch das Gemüse lau-
warm machen, den Lachs in den Ofen 
schieben und alles nett anrichten. Das 
Olivenpüree mit etwas Olivenöl aufrüh-
ren und je nach Geschmack um das Ge-
richt ziehen.

Ein Letztes zum Fisch:

Für dieses Gericht können Sie auch 
Zanderfilet, Saibling, Dorsch, Seeteufel, 
Loup de mer oder Dorade nehmen.

Ich habe den Wildlachs ausgewählt, 
weil er sich für dieses Gericht am bes-
ten eignet und garantiert nicht in großen 
Stellnetzen, wie der Zuchtlachs, gezüch-
tet wird.

Selbst Steinbutt gibt es aber nicht mehr 
selbstverständlich als Wildfang. Auch 
dieser wird, wie Loup de mer und Dora-
de, in großen Aquakulturen mittlerweile 
nachgezüchtet.

Speziell der Wildlachs kann ein wun-
derbares „Anhängsel“ sehr schöner  
Urlaubstage in Norwegen sein. Der 
Lachs auf dem Bild hatte mit Sicherheit 
ein schönes Leben in Freiheit, bevor ich 
ihn gefangen habe.

Axel Loke

Sie helfen den Nutztieren sehr, wenn Sie 
Fisch mit dem MSC-Siegel (Marine Ste-
wardship Council) kaufen.



Vorlesegeschichte für Kinder 
von 6 bis 10 Jahren: 		
Puttelchen kommt nach Hause

„Puttelchen!“ Da war sie wieder, diese zärtli-
che Stimme. Die kleine Henne hörte sie immer 
mit geschlossenen Augen. 

Sobald sie aber die Augen öffnete, war sie 
wieder in ihrer grausamen Realität. Sie hockte 
in einem kleinen Drahtkäfig bei immerwähren-
dem Licht. Um sie herum der tosende Lärm von 
Tausenden armer Mitgefangenen. Sie alle wa-
ren in kleinen Käfigen eingesperrt. Alle sahen 
zum Erbarmen aus. Aus Verzweiflung hatten 
sich viele die Federn ausgerissen. Ihre Käm-
me, von Natur aus leuchtend rot, waren blass, 
und bei vielen sah das rohe Fleisch aus den 
Federn. Niemand kümmerte sich um ihre Be-
dürfnisse. Sie konnten niemals Scharren, nicht 

auf Stangen sitzen, nicht im Sand baden oder 
über eine Wiese rennen. Sie waren dazu ver-
dammt, Eier zu legen. Viele von ihnen starben 
früh und wurden dann einfach eingesammelt. 
Sie alle hatten keine Mutter, sondern waren 
von Brutmaschinen ausgebrütet worden. 

Puttelchen aber hatte eine Mutter. Sie konnte 
sich ganz vage an sie erinnern. Dann aber 
musste etwas geschehen sein, dass sie in 
diese Legebatterie gebracht hatte. Die kleine 
Henne schaute zu ihren Nachbarinnen, die 
apathisch in ihren Käfigen hockten. 

Puttelchen wollte sich aber nicht in dieses 
Schicksal ergeben. Sie wusste, es gab etwas 
Besseres als den Tod. Sie mußte fliehen. Täg-
lich wurde die Scheunentür geöffnet und ein 
Mensch kam zum Füttern und Reinigen. „Ich 
werde fliehen, wenn das Tor der Scheune 

geöffnet ist und die Käfige gereinigt werden 
– kommt ihr mit?“ Die Hennen sahen sie mit 
matten Augen an. „Versuch es, Puttelchen, so-
lange du es kannst. Wir können es nicht mehr, 
denn von dem langen Hocken auf dem Draht 
sind unsere Beine schon so schwach, dass wir 
nicht mehr laufen können. Wir schaffen das 
nicht mehr.“ 

Als die Tür geöffnet wurde, fiel von draußen 
helles Tageslicht ein und ein Hauch frischer, 
süßer Luft zog durch die stinkende Halle. Put-
telchens Körper straffte sich. Ihr Herz schlug 
fast zum Zerbersten. Jetzt würde sie es wagen. 
Die Käfigtür öffnete sich, und die kleine Henne 
ließ sich zu Boden fallen und rannte an dem 
Menschen vorbei hinaus. Der Mensch hatte 
sie nicht einmal bemerkt. Das kleine Huhn lief 
und lief, bis es nicht mehr konnte. Unter einem 
dichten Busch ließ es sich erschöpft nieder. 

Jetzt erst nahm Puttelchen ihre Umgebung 
wahr. Das musste das Paradies sein. Noch 
nie hatte sie den blauen Himmel gesehen; 
noch nie den Sand und das weiche Gras un-
ter den Füßen gespürt; noch nie dieses sanfte 
Rauschen der Blätter gehört, das wie wunder-
bare Musik klang. Verzückt lauschte sie dem 
Gesang der Vögel und atmete wie berauscht 
die süße Luft ein. Sie wurde so müde von all 
diesen neuen Eindrücken, dass sie einschlief. 
Sie hörte nur noch die Stimme ihrer Mutter: 

„Puttelchen, du hast es geschafft!“

Als sie aufwachte, sah sie in die runden, gol-
denen Augen einer Henne. So ein schönes 
Huhn hatte Puttelchen noch nie gesehen. Die 
Federn glänzten wie Gold an der Brust, der 
rote Kamm knickte keck nach rechts. Die Flü-

gel und Schwanzfedern waren wie schwarz 
lackiert, die Füße gelb-orange, genau wie 
der Schnabel. Da stand sie stolz und selbst-
bewußt, und um sie herum zwitscherten lauter 
kleine gelbe flaumige Bällchen auf winzigen 
Beinchen mit kleinen schwarzen Augen und 
winzigen gelben Schnäbeln. 

„Puttelchen, mein Puttelchen, du hast es ge-
schafft“, sagte das schöne Huhn. „Endlich 
habe ich dich wieder.“ Die kleine Henne er-
kannte die zärtliche Stimme aus ihren Träu-
men. „Mama?“ flüsterte sie. „Ja, ich bin deine 
Mama, und die kleinen gelben Bällchen sind 
deine Geschwister. Als du so klein warst wie 
sie, habe ich dich verloren und mein Leben 
lang gesucht. Und jetzt habe ich dich endlich 
wiedergefunden. Komm mit uns, Puttelchen. 
Wir leben bei guten Menschen auf einem 
schönen Hof. Wir haben unser eigenes Haus, 
genug zu Essen und zu Trinken und vor al-
lem viel Freiheit. Es erwartet dich ein schönes 
Hühnerleben!“ Puttelchen seufzte tief auf und 
lief neben ihrer Mutter in einen neuen Tag.

Janet Strahl

Gewinnspiel
Malt uns ein Bild von Puttelchen! 
Der Gewinner bekommt von uns ein 
PROVIEH-Überraschungspäckchen. 

Die Lösung des Preisrätsels aus dem 
letzten PROVIEH-Magazin heißt 

„Vieh“. 
Gewonnen hat Justus Jansen. 	
Herzlichen Glückwunsch sagen Janet 
Strahl und das PROMA-Team!IN
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Puttelchen daheim bei der Mutter
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Sarah Wieners mediterrane Küche

In ihrem mediterranen Kochbuch unternimmt Sarah Wiener 
mit ihren Freunden einen Streifzug durch Antipasti, Suppen, 
Salate und Gemüse, Pasta, Fisch, Fleisch und süße Nach-
speisen. Besonders schön sind die kurzen, klaren Rezepte 
für Antipasti: In unserem privaten Langzeittest hat sich das 
Olivenbrot als absoluter Renner behauptet. In einer leicht 
„abgespeckten“ und damit fettärmeren Variante ist es zum 
Dauerbegleiter unserer Küche geworden. Mit etwas Salat 
und Kräuterquark ist es eine Vorspeise, von der die Gäste 
niemals etwas übriglassen. Wer allerdings auf Bilder an-
gewiesen ist, um sich ein Gericht vorstellen zu können, sei 
gewarnt: Das Buch enthält einige sehr schöne Fotos von 
Fritz von der Schulenburg, jedoch auch viele Rezepte ohne 
Bilder. Sarah Wiener ist eine der wenigen unter den Spit-
zenköchen, die sich nicht nur über die Zubereitung einer 
Mahlzeit Gedanken machen, sondern auch über den Her-
stellungsprozess der Zutaten. Deshalb setzt sie sich unter 
anderem als Schirmherrin des Deutschen Tierzuchtfonds für 
eine artgemäße Nutztierhaltung ein.

Dr. Irene Wiegand

Tierfindlinge

„Bevor man selbst versucht, einen sogenannten Frischling 
aufzuziehen, sollte man sich über die Konsequenzen im 
Klaren sein. Eine spätere Auswilderung ist nämlich unmög-
lich.“ Das Praktische an dem Buch „Tierfindlinge“ sind nicht 
nur die minutiösen Aufzuchtanleitungen für so ziemlich jede 
Tierart, die einem in Stadt oder Land vor die Füße fallen 
kann. Nützlich sind vor allem die Warnungen vor allen Ar-
ten von Fehlern, die bei der Aufzucht drohen: vom Einsam-
meln nicht verwaister Tiere bis hin zu Fehlprägungen, die 
dem erwachsenen Tier weder in menschlicher noch in tieri-
scher Umgebung je ein stressfreies Leben ermöglichen. Der 
Autor, der bei den meisten Tierarten aus eigener Erfahrung 
erzählt, lebt zwar in Österreich; die Namen der empfohle-
nen Futtermittel sind jedoch an den deutschen Markt ange-
passt, so dass auch der deutsche Leser in diesem Buch eine 
wertvolle Anleitung zur Aufzucht von Tierfindlingen hat. 

Dr. Irene Wiegand

Tierfindlinge
Aufzucht - Pflege - Auswilderung, 
Jürgen Plass, Ulmer Verlag, 2. Auflage, 
2006, 176 Seiten, 19,90 Euro, 
ISBN 978-3-8001-5199-8

Sarah Wieners mediterrane Küche
Sarah Wiener und Fritz von der 
Schulenburg, Bloomsbury Verlag, 
Berlin, 2006, 19,90 Euro, 
ISBN 3-8270-0665-1
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